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Erbrecht  Zeitschrift für die gesamte erbrechtliche Praxis

Kurzcharakteristik

Die Zeitschrift für die gesamte erbrechtliche Praxis (ErbR) erscheint 
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im 
Deutschen Anwaltverein (DAV).

Namhafte Autorinnen und Autoren zeigen monatlich in Auf-
sätzen, Arbeitshilfen und Rechtsprechungsübersichten die 
aktuellen Entwicklungen und Problemlösungen für die unter-
schiedlichsten erbrechtlichen Fallkonstellationen auf.

Seit langem kennen und schätzen neben der Fachanwaltschaft 
auch die Gerichte und Notariate die Expertise der Zeitschrift. 
Neben den klassischen Praxisfragen rund um die Gestaltung 
letztwilliger Verfügungen und der Streitigkeiten um Nachlass-
fragen, werden auch die steuerliche Seite und nicht zuletzt die 
Abrechnung im erbrechtlichen Mandat regelmäßig beleuchtet.

Zielgruppen:
Rechtsanwältinnen und -anwälte, Notarinnen und Notare, Ge-
richte, Steuerberaterinnen und -berater

Themengebiet: Erbrecht
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DeutscherAnwaltverein

Arbeitsgemeinschaft 
Erbrecht

Aus dem Inhalt
Editorial
Anja Mack, M.A., M.Sc., Mit Gelassenheit durchs Hamsterrad 
– Resilienz für Rechtsanwälte 877

Aufsätze
Lennart Deutschmann, M.Law., M.Jur., Zur Sittenwidrigkeit 
von Pflichtteilsverzichten 878

ErbR-Report
Tobias Goldkamp, Die Mitwirkung des Erben am notariellen  
Nachlassverzeichnis 887
Dr. Ernst Giese/Ann-Kristin Götzke, Erbrecht in der Tschechischen  
Republik im grenzübergreifenden Kontext 892
Dr. Ruth Junius-Morawe, Die Langlebigkeit von Widerrufs-  
und Rückforderungsrechten in Schenkungsverträgen 898

Mandatspraxis
Kosten
Norbert Schneider, Kostenfestsetzung bei Streitgenossenschaft 904
Testamentsvollstreckung
Dr. Julian Klinger,  Das Testamentsvollstreckerzeugnis  
– Praxishinweise zum Inhalt des Antrags und Zeugnisses 906

ErbR-Forum
Nachricht
Gesetzentwurf zu Informationen über unbekanntes Geld- und  
Wertpapiervermögen Verstorbener 911

Rechtsprechung
BGH, Vermächtnis zugunsten eines behandelnden Arztes  
(Anm. v. Muscheler) 912
BGH, Entziehung der Vertretungsbefugnis des Betreuers 916
BGH, Grundbuchfähigkeit eines „nondum concepti“ für die  
Eintragung einer Grundschuld                                                                            919
OLG Brandenburg, Testamentsauslegung: Schlusserbeneinsetzung  
in gemeinschaftlichem Testament 924
OLG Brandenburg, Testamentsauslegung: Gemeinsame letztwillige 
Verfügung als Ergänzung eines gemeinschaftlichen Testaments 926
OLG Saarbrücken, Sachverständigengutachten nicht erst nach 
Auslagenvorschuss 928
OLG Brandenburg, Voraussetzungen für die formwirksame  
Bewilligung der Löschung einer für den Preußischen Staat  
eingetragenen Vormerkung durch den Testamentsvollstrecker 930
OLG Brandenburg, Wechselbezüglichkeit einer 
Ersatzschlusserbeneinsetzung 931
OLG Zweibrücken, Ausnahmsweise fehlendes Rechtsschutzbedürfnis  
für Klage auf Wertermittlung (Anm. v. Fleischer) 938

erbrecht-dav.de

Abendveranstaltung
am 27.11.2025

6 Std. 
gem. 

§ 15 FAO

Preisinfo

18. ErbR-Tagung: Praxisthemen für den Erbrechtler mit Tiefgang

27.–28. November
2025

Nießbrauch an Personen-
und Kapitalgesellschafts-

anteilen – Zivilrecht, 
Steuerrecht und praktische 

Unsicherheiten

Steueroptimiertes
Vererben oder 
Schenken des 
Familienheims

450 Euro 
inkl. Abendveranstaltung

Drinks & Snacks

390 Euro 
reduzierter Preis*

*für Mitglieder der AG Erbrecht, Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie des Münchener Anwaltvereins

Verborgenes
Vermögen 

im Nachlass

Die Testaments-
vollstreckung

über Immobilien und 
Gesellschafts-
beteiligungen

Resilienz im Erbrecht
für RAe

Jetzt anmelden

18. 
ErbR
Tagung

Weitere Informationen unter:
https://www.erbrecht-dav.de/

veranstaltungen/18-erbr-tagung/

Dr. Katharina Hemmen

Dr. Martin Wulf

Dr. Thomas Stein

Dr. Luise Hauschild

Anja Mack
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Hier finden Sie weitere Informationen  
zu der Zeitschrift.

Anzeigenformate/-preise

Format Breite x Höhe in mm Euro 
Farbe

Euro 
sw

1/1 Seite 190 x 277 – 1.900,00

 2. Umschlagseite 190 x 277 3.000,00 2.300,00

 3. Umschlagseite 190 x 277 3.000,00 2.300,00

Zuschläge und Beilagen sind nicht rabattfähig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Ausgabe Anzeigenschluss* Erscheinungstermin Liefertermin 
Beilagen

01/2026 04.12.2025 07.01.2026 21.12.2025

02/2026 13.01.2026 09.02.2026 26.01.2026

03/2026 05.02.2026 04.03.2026 18.02.2026

04/2026 12.03.2026 07.04.2026 24.03.2026

05/2026 08.04.2026 06.05.2026 22.04.2026

06/2026 12.05.2026 10.06.2026 27.05.2026

07/2026 11.06.2026 09.07.2026 25.06.2026

08/2026 09.07.2026 05.08.2026 22.07.2026

09/2026 13.08.2026 09.09.2026 26.08.2026

10/2026 11.09.2026 08.10.2026 24.09.2026

11/2026 08.10.2026 04.11.2026 21.10.2026

12/2026 13.11.2026 10.12.2026 26.11.2026

* �Dieser Termin ist zugleich der Anlieferungstermin für alle Druckunterlagen/
Datenübertragungen sowie der letztmögliche Rücktrittstermin für alle Aufträge.  
 
Terminänderungen vorbehalten!



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift zum Zwecke 
der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten 
Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.2 genannten Frist 
auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, 
unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der  Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des 
Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen 
des Verlages abzulehnen und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits rechtsverbindlich bestätigte 
Aufträge noch zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten 
Sitten verstößt.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auf-
trages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der  Beilagen ist 
der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck der 
Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind in jedem Fall ausgeschlossen, es sei denn, 
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder seines Erfüllungsgehilfen. 

Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des Verlages ausgeschlossen.

Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für 
die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm übermittelten Probeabzug 
nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche 
Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg innerhalb des Erscheinungs
monats übersandt.

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur  
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbre-
itung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/de/datenschutz.

Allgemeine Geschäftsbedingungen




